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Geoinformationsgesetz 
 

 

Anträge der Redaktionskommission vom 17. September 2018 

 

 

Art. 2 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1: Geobasisdaten des Bundesrechts (Klasse II) und des kanto-

nalen Rechts (Klasse IV), für welchedie der Kanton zuständig ist; 

 

 

Art. 4 Abs. 1: Die E-Government St.Gallen (eGovSG) nach Art. ●●8 ff. des Geset-

zes über E-Government vom ●●1 führt auf Verordnungsstufe einen 

Katalog der Geobasisdaten der Klassen II bis VI. In den Geobasis-

datenkatalog können auf Antrag der zuständigen Fachstelle auch 

übrige Geodaten aufgenommen werden. 

 

 

Art. 5 Abs. 2:  Die im Geobasisdatenkatalog aufgenommenen Geodatensätze wer-

den von der zuständigen Fachstelle oder einer beauftragten Stelle 

erhoben und nachgeführt undsowie über die technische Geodaten-

infrastruktur des Kantons bereitgestellt und publiziert. 

 

  Abs. 3:  Die Geobasisdatensätze werden von den zuständigen Fachstellen 

oder einer beauftragten Stelle auf den gemässnach Art. 4 Abs. 3 

Bst. d dieses Erlasses festgelegten Systemen bewirtschaftet. 

 

 

Art. 13 Abs. 1:  Öffentliche Organe nach Art. ●●3 des Gesetzes über E-Government 

vom ●●2 gewähren sich gegenseitig einfachen, direkten und kosten-

losen Zugang zu Geodaten, die für die Erfüllung von Aufgaben im 

öffentlichen Interesse notwendig sind. 

 

 

Art. 23 Bst. k:  Zuständigkeit für die Behebung von Widersprüchen innerhalb von 

und zwischen den Vermessungswerken. 

 

 

Art. 26 Abs. 3:  Die Regierung erlässt durch Verordnung Vorschriften über das Ver-

fahren für die Festlegung der Strassennamen und die Schreibweise 

der Strassennamen. 

 

 

Art. 27 Abs. 1:  Die zuständige Stelle des Kantons3 sorgt über die vom Kanton be-

reitgestellte technische Geodateninfrastruktur für einen zentralen 

Zugang zum Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrän-

kungen (ÖREB-Kataster) für das Gebiet des Kantons St.Gallen. 

 

  Abs. 3:  Im Übrigen richtenrichtet sich die ZuständigkeitenZuständigkeit 

nach den Bestimmungen in Art. 4 ff. dieses Erlasses. 

                                                   
1  sGS ●●. 
2  sGS ●●. 
3  Amt für Raumentwicklung und Geoinformation. 
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